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Weiterer Verfolg der Feuerordnung.
XXIN.^slle fremde und unbekannte Personen sollen sich bey dergleichen Fällen in ihren Logimentern

&lt;\ inhaltcn und haben die Wirthe selbige desfalls zu warnen, wiedrigenfalls und da einem
solchen Fremden darüber Schimpf oder Ungelegenheit begegnen würde, hat er sich dessen nicht za
beklagen, wie dann auch jederzeit die Wirthe wohl Achtung auf ihre Gäste geben sollen, und sol
che, falls sie etwa fremd und unbekannt sind, unvermerkt examiniren, wer', und von wannen sie
sind, wo sie hin wollen, und was ihre Verrichtung allhier sey, und falls sie einigen Verdacht auf
sie legen, solches sogleich behörigen Orts anzuzeigen schuldig seyn sollen.

XXIV. Die Handwercks- Pursche und andere Leute, so nicht löschen, sollen sich bey das
Rathhaus verfügen und daselbst der Obrigkeit Befehl und Ordre abwarten, und nicht, wie bisher
geschehn, mit ihrem Gewehr in der Stadt herum laufen.

XXV. Es soll auch niemand bey entstandener Feuersbrunst, insonderheit die zur Feuy--
Eompagnie gehörige Personen und Feuerherrn bey fünf Cammergulden Strafe zu Hause bleiben,
sondern an demjenigen Orte, wohin ern jeder beschiede« ist, sich unverzüglich finden lassen, ausge
nommen diejenigen, denen das Feuer auf z. 4. oder 6 Hauser auf der Veiten oder sonst in ihrer
Nachbarschaft wäre.

XXVI. Was aus denen Häusern, darinnen das Feuer entstanden, oder andern, so öerGe.
fahr nahe lind, an Todten und Lebendigen, Haab und Gütern gerettet wird, soll, wann diejei'.iqe
denen es zustehet, keinen andern Ort dazu bestimmen, etwa in die am nächst gelegene Kirchen, des

Eudes die Opfermauner und Kircheuvögte sich bey der Kirche mit dm Schlüsseln ohngesäumt ein-
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